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Abstract: 

This paper examines the effects of the German reinvestment reserve under Section 6b of the 

Income Tax Act (§ 6b Einkommensteuergesetz (EStG)) at the intersection of International Fi-

nancial Reporting Standards (IFRS) and the OECD/G20 global minimum tax (Pillar II). Based 

on a literature review and a legal analysis, the effect of § 6b EStG is presented: Gains from the 

sale of certain assets are not taxed immediately, but rather transferred to a functionally equiva-

lent reinvestment asset. IFRS does not recognize a functional equivalent to § 6b EStG. This 

leads to differences in value between the tax balance sheet and the IFRS balance sheet when 

creating reserves, as well as to deferred taxes. The minimum tax system examines how 

§ 6b EStG affects GloBE income and the adjusted taxes recorded (Sections 15 et seq., 44 et seq. 

of the Minimum Tax Act (Mindeststeuergesetz (MindStG)): Since GloBE income is based on 

IFRS earnings before tax, § 6b EStG does not affect this parameter. However, because 

§ 6b EStG impacts current and deferred taxes, it does affect the taxes recorded and thus the 

calculation of the minimum tax. 

 

Keywords: tax law, international tax issues, financial reporting, OECD, second pillar 

JEL Codes: K34, H25, H87, F65, M41 

 

1. Einführung  

 

1.1. Einführung in das Thema und Relevanz 

 

Die Übertragung von stillen Reserven auf Reinvestitionsgüter ist eine zentrale internationalen 

Steuergestaltungsstrategien, da sie eine temporäre Steuerstundung ermöglicht und die Unter-

nehmensliquidität für Investitionen bzw. den Schuldenabbau erhält (Mirbach, 2019). § 6b des 
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deutschen Einkommensteuergesetzes (EStG) (bzw. ähnliche internationale Regelungen wie 

z.B. in Spanien (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2006) ermöglicht es Steuerpflich-

tigen, Veräußerungsgewinne aus begünstigten Wirtschaftsgütern, wie Grundstücken oder An-

teilen an Kapitalgesellschaften (§ 6b I, X EStG) steuerneutral auf funktional gleichwertige 

Reinvestitionsobjekte zu übertragen (§ 6b I S. 2EStG). Die aus einer Veräußerung resul-

tierende Steuerlast wird zeitlich in die Zukunft verschoben, indem die stillen Reserven mit 

den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des neuen Wirtschaftsguts verrechnet werden 

(Hoffmann 2008, 103). Erfolgt die Reinvestition nicht im selben Wirtschaftsjahr, kann der Ver-

äußerungsgewinn in eine steuerliche Rücklage eingestellt und im Reinvestitionszeitpunkt 

durch Minderung der Abschreibungsbemessungsgrundlage aufgelöst werden (§ 6b III EStG). 

Dieser Aufschubmechanismus führt zu einer Liquiditäts- und Zinsvorteilswirkung und kann 

zugleich für die Verlustnutzung und Progressionssteuerung genutzt werden (Arnold, 2017). 

Das steuerliche Wahlrecht der Reinvestitionsrücklage besteht unabhängig von der han-

delsrechtlichen Rechnungslegung, da es ausschließlich in der Steuerbilanz (§ 5b EStG) oder 

über eine Überleitungsrechnung (§ 60 II EStDV) ausgeübt wird, seit dem Bilanzrechtsmoder-

nisierungsgesetz (BilMoG) (Bundesgesetzblatt, 2009). Auch den internationalen Rechnungs-

legungsstandard IFRS ist eine derart steuerlich motivierte Rücklage fremd (Hoffmann & 

Lüdenbach, 2008) fremd, sodass weder eine Übertragung der stillen Reserven auf Reinvestiti-

onsgüter im Anschaffungs-/Herstellungszeitpunkt, noch eine korrespondierende Rücklagenbil-

dung nach IFRS zulässig ist. Aus diesen divergierenden Bewertungs- und Ansatzvorschriften 

zwischen IFRS-Abschluss und Steuerbilanz resultieren temporäre Differenzen, die durch 

latente Steuern (Deferred Tax Liabilities) nach IAS 12 abzubilden sind (Kirsch, 2025, Tz. 

2.3.1).  

Während die IFRS-Rechnungslegung bislang für steuerliche Zwecke ohne Bedeutung 

war (Kothe, 2024, 93), ändert sich dies mit der globalen Mindestbesteuerung (Pillar II) und 

des deutschen Mindestbesteuerungsgesetzes (MindStG) zum 30.12.2023 (§ 101 MindStG). Da 

die Mindeststeuer auf anerkannten Rechnungslegungsstandards wie IFRS basiert, beeinflussen 

IFRS-Ansatz und –bewertung von Vermögens- und Schuldpositionen 

(§ 7 II S. 1 Nr. 1, S. 2 und § 7 IV Nr. 1 MindStG) sowohl das GloBE-Einkommen 

(§ 15 ff. MindStG) als auch die erfassten Steuern („Covered Taxes“) und damit die jurisdictio-

nale Effective Tax Rate (ETR) (§ 44 MindStG). 

Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag, inwieweit die Bildung einer § 6b-Rein-

vestitionsrücklage, gebildet in der Rechtsform einer Personengesellschaft (konkret einer 

Kommanditgesellschaft (KG)) die freiwillig einen IFRS-Abschluss erstellt (Stollenwerk & 

Scherff, 2009), die Mindestbesteuerung unmittelbar oder mittelbar beeinflusst.  

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird: 

1. Eine dogmatische Analyse der Systematik, Voraussetzungen und Grenzen des § 6b EStG 

vorgenommen, 

2. die funktionale Vergleichbarkeit der § 6b-Rücklage im internationalen Rechnungsle-

gungsstandard IFRS untersucht,  

3. die Auswirkungen der unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe auf latente Steuern nach 

IAS 12 ergründet und  

4. die Effekte im Rahmen von Pillar Two (GloBE-Einkommen, Covered Taxes, ETR) ein-

geordnet. 

Damit schließt der Beitrag eine Lücke zwischen der steuerlichen Gestaltungslehre und 

der internationalen Finanzberichterstattung nach IFRS bzw. Pillar II und leitet praxisorientierte 

Implikationen für die Rechnungslegung und Steuerplanung ab. 
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1.2. Forschungsfragen und Gang der Forschung  

 

1. Dogmatische Analyse des Steuertatbestandes § 6b EStG: Was ist der deutsche § 6b EStG-

Steuertatbestand, gebildet in der Personengesellschaftsbilanz?  

2. IFRS-Betrachtung des § 6b EStG: Welchen Einfluss hat die Norm § 6b EStG, auf den inter-

nationalen Rechnungslegungsstandard IFRS – (a) unmittelbar (im Hinblick auf Rücklagenbil-

dung nach IFRS) und (b) mittelbar (im Hinblick auf latente Steuern)? 

3. Betrachtung Pillar II: Wie wirkt sich eine § 6b EStG-Rücklage, im IFRS-Abschluss auf die 

internationale Mindestbesteuerung (GloBE, Pillar II) aus?  

Das Ausarbeitungsziel ist den § 6b EStG dogmatisch zu untersuchen und diesen im Kon-

text des IFRS-Rechnungslegungsstandards sowie der globalen Mindestbesteuerung einzuord-

nen.  

Hierzu werden die unmittelbaren Wirkungen im Sinne einer (nicht vorhandenen) IFRS-

Rücklage (Kapitel 4.2) und die mittelbaren Wirkungen über Steuerlatenzen (Kapitel 4.3) ana-

lysiert. Anschließend werden die Implikationen für die globale Mindestbesteuerung (Kapitel 

5), insbesondere die Auswirkungen auf den Mindeststeuergewinn und die angepassten erfassten 

Steuern durch eine knappe Fallsimulation vertieft.  

 

1.3. Methode 

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird zuerst eine rechtsdogmatische Analyse (Martens, 

2023; Bayerbach, 2021) des Normtatbestands § 6b EStG, der maßgeblichen IAS/IFRS-Rege-

lungen sowie des Mindeststeuergesetzes vorgenommen. Bei strittigen Rechtslagen soll eine 

grammatische, logische, historische und systematische Auslegung (nach von Friedrich Carl von 

Savigny) vorgenommen werden (Englisch, 2024). Um die Funktionsweise im Gesamtkontext 

darzustellen, soll eine kurze Fallsimulation modelliert, um werden (Breithecker, 2016). 

Ziel dieser methodischen Anlage ist es, die Norm präzise darzustellen, ihre Funktions-

weise systematisch zu ergründen, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und konkrete 

Handlungsempfehlungen für Praxis und Wissenschaft abzuleiten.  

 

2. Steuerbilanzielle Normdarstellung der Reinvestitionsrücklage 

 

Betriebliche Umstrukturierungen beeinflussen den Gewinn eines Unternehmens maßgeb-

lich, da mit der Veräußerung die Aufdeckung stiller Reserven verbunden ist, die sich als 

Differenzbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und dem steuerlichen Buchwert abzü-

glich der Veräußerungsnebenkosten (§ 6b II EStG) ergibt. Dieser Betrag unterliegt grund-

sätzlich der Besteuerung (Marchal, 2025) die ebenso den Unternehmensgewinn beeinflusst. 

§ 6b EStG mildert diese veräußerungsbedingte Besteuerung stiller Reserven spezifi-

scher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (§ 6b I S. 1 EStG) ab: Im Veräußerungsjahr 

(Stutzmann, 2025) wird, unter den Voraussetzungen des § 6b I und IV EStG, die Steuer auf den 

Veräußerungsgewinn gestundet, durch ein bilanzielles Wahlrecht des Steuerpflichtigen (Stpfl.) 

(ohne formellen Antrag (R 6b.2 II Einkommensteuerrichtlinie (EStR)). 

Technisch erfolgt dies durch die Übertragung des Veräußerungsgewinns auf ein funkti-

onsgleiches Reinvestitionsgut (§ 6b I S. 1 EStG; Neufang & Schäfer, 2017). Gelingt die Rein-

vestition nicht im Veräußerungsjahr, kann der Stpfl. eine gewinnmindernde Rücklage bilden, 

für maximal 4 bis 8 Jahre (§ 6b III bzw. VIII S. 1 und § 52 XIV S. 4-6 EStG). 

Der Veräußerungsertrag (Buchung: Finanzkonto an Veräußerungsgut und an Ertrag) wird 

dabei durch die Rücklagenbildung (Buchung: Aufwand an Rücklage als Passivposten (Weid-

mann, 2011) neutralisiert. Dadurch bleibt der Veräußerungsgewinn zunächst steuerlich unbe-

lastet und wird verschoben (Kanzler, 2025).  

Mit Erwerb des Reinvestitionsguts wird die Rücklage aufgelöst und den Anschaffungs-

/Herstellungskosten gegengebucht (§ 6b EStG-Rücklage an Reinvestitionsgut) (Czerwonka, 
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2024). Dadurch reduziert sich der Buchwert des Reinvestitionsguts und somit dessen Abschrei-

bungsbemessungsgrundlage (§ 7 I S. 1 f. EStG). Wird das Reinvestitionsgut in späteren Perio-

den veräußert, führt dies zu einem entsprechend höheren steuerpflichtigen Gewinn. Ökono-

misch wirkt die Rücklagenbildung liquiditätsschonend und durch den Steueraufschub können 

positive Zinseszinseffekte sowie eine steueroptimierte Progressionssteuerung resultieren 

(Arnold, 2017). 

Zur Vermeidung missbräuchlicher Gestaltungs- bzw. Steueroptimierungsmöglichkeiten 

des Wahlrechtes, sieht § 6b VII EStG einen außerbilanziellen Gewinnzuschlag von 6 % p.a. 

auf den Rücklagenbetrag für jedes volle Wirtschaftsjahr vor, in dem die Rücklage fortbesteht, 

ohne Reinvestitionsgutübertragung (§ 6b VII EStR, R 6b.2 V EStR). 

Die sachlichen Normvoraussetzungen sind insbesondere die Zugehörigkeit des veräu-

ßerten Wirtschaftsguts zum inländischen Betriebsvermögen (§ 6b IV Nr. 3 EStG) mit einer 

mindestens sechsjährigen Zugehörigkeit zum Anlagevermögen (§ 6b IV Nr. 2 EStG). Inlän-

dische Umstrukturierungen lassen sich hierbei buchhalterisch nachvollziehen 

(§ 6b IV Nr. 5 EStG, R 6b.2 VI-VIII EStR). Wird die Rücklage ausländischen Reinvestiti-

onsgütern zugeordnet, sind die stillen Reserven in Deutschland nachzuversteuern, in 5 gleichen 

Jahresraten auf Antrag (§ 6b IIa EStG; BMF, 2018; EuGH, 2015; Kastl, 2018). 

Für den § 6b VII EStG-Gewinnzuschlag sowie die Rücklagenbildung erstreckt sich der 

persönliche Anwendungsbereich auf unbeschränkt bzw. beschränkt steuerpflichtige natürli-

che und juristische Personen, nicht jedoch auf Personengesellschaften (Kanzler, 2024). Für 

Personengesellschaften sind die Voraussetzungen je Gesellschafter zu prüfen (sog. „gesell-

schafterbezogene Betrachtung“) (Dorn et. al., 2024). Dabei müssen Veräußerer und (Re-) 

Investor dieselben Personen sein (Selbmann, 2003; R 6b.2 VI EStR). Um diese Zuordnung 

des begünstigten Wahlrechtes und der stillen Reserven sachgerecht über mehrere Perioden vor-

nehmen zu können, wird bei Umstrukturierungen von Personengesellschaften im deutschen Er-

tragssteuerrecht Gebrauch von Ergänzungsbilanzen genommen (Kitzig, 2023; BFH, 2024; 

Marx 2025) – diese werden jedoch, aufgrund des Arbeitsumfangs, nicht weiter untersucht.  

 

3. Internationale Rechnungslegungsstandart nach IFRS/ IAS  

 

3.1. § 6b EStG-Rücklagen im IFRS 

 

Der Begriff „Gewinnrücklagen“ wird in den IFRS (vormals International Accounting Stan-

dards (IAS)) nicht konkret definiert, sondern nur als Teil des Eigenkapitals als Residu-

algröße von Vermögenswerten abzüglich Schulden erwähnt (IAS 1.78(e), IAS 32, IFRS 7, 

IFRS 18.B1111(f); IASB, 2018) und ist von Rückstellungen als (ungewisse) Fremdkapitalpo-

sitionen abzugrenzen (Bansbach et al., 2019; Krumm, 2025). Betriebswirtschaftlich dienen 

Rücklagen der Gewinnverwendung und –thesaurierung zur Absicherung künftiger, ungewisser 

Kapital- oder Liquiditätsbedarfe (Merkt, 2025) und sind meist zweckgebunden, gesetzlich (z.B. 

§ 264c II S. 2, 8, § 270 II HGB) oder gesellschaftsvertraglich begründet (Boelsen, 2025). Im 

IFRS lassen sich u.a. folgende Rücklagen unterscheiden: 

• Allgemeine Gewinnrücklagen aus einbehaltenen Gewinnen zur Innenfinanzierung 

(Heymann, 2025). 

• Kapitalrücklagen aus gesellschaftsrechtlichen Gründen bzw. Außenfinanzierungsvor-

gängen (Clemens & Lewe, 2020). 

• Neubewertungsrücklage aus Fair-Value-Neubewertungen des Anlagevermögens nach 

IAS 16 und IAS 38. 

Ehemals konnten auch unversteuerte Rücklagen (sog. Sonderposten mit Rücklagean-

teil) nach IAS 18.B11 gebildet werden, die funktional mit der § 6b‑Reinvestitionsrücklage ver-

gleichbar waren, da sie eine Übertragung unversteuerter stiller Reserven auf andere Ver-

mögensgegenstände durch Minderung der Erwerbskosten ermöglichten.  
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Historisch und dem Wortlaut nach lässt sich eine § 6b‑Rücklage im IFRS heute nicht 

mehr entnehmen, da diese Möglichkeit seit dem BilMoG 2009 nicht mehr vorgesehen ist 

(Faber, 2025; Buschhüter & Striegel, 2015). 

Teleologisch ist die § 6b‑Rücklage bzw. der Sonderposten ebenfalls unzulässig: Es han-

delt sich um einen Sonderposten eigener Art (Kirsch, 2021), der Ergebnisglättung und Aus-

schüttungssperren erzeugen kann. Da nur wenigen EU-Mitgliedsstaaten mit § 6b EStG 

ähnlichen Normen vertraut sind, wurde bei der europäischen Harmonisierung der Sonder-

posten daher als nicht richtlinienkonform eingestuft (Hartmann & Theile, 2008) und entfiel 

damit. 
Zudem verfolgen Steuerrecht und IFRS unterschiedliche Ziele: Das Steuerrecht strebt 

eine objektiv richtige, verfassungskonforme Gewinnermittlung (Leistungsfähigkeitsprinzip, 

Gleichmäßigkeit, Steuergerechtigkeit) an (Prinz, 2021), während IFRS auf Informationsfunk-

tion und Kapitalerhaltung ausgerichtet ist (Fink & Lange, 2013). Eine gemeinsame Zielsetzung 

beider Rechtskreise besteht nicht, womit eine Begünstigungsnormableitung nicht möglich ist.  

Ferner sind IFRS ein grenzüberschreitendes, formales Regelwerk ohne Gesetzescha-

rakter (Kahle, 2021), während § 6b EStG nur auf inländische bzw. EU-/EWR-bezogene 

Sachverhalte begrenzt ist (§ 6b I,IIa EStG); Drittlandsvermögen unterliegt regelmäßig nicht 

dem nationalen Steuerrecht (Hoffmann, 2008), sodass es durch § 6b EStG im IFRS-Kontext 

nicht begünstigt werden kann. 

Fraglich ist, ob § 6b EStG als Zuwendung der öffentlichen Hand i.S.v. IAS 20 ein-

zuordnen ist. IAS 20 regelt staatliche Beihilfen bzw. Vorteilszuwendungen, die über Ertrag-

steuerminderungen oder Investitionszahlungen mit der Anschaffung langfristiger Vermögens-

werte verbunden sind und an bestimmte Bedingungen geknüpft werden (IAS 20.3, 20.8; No-

mmsen, 2020). Zwar beeinflusst § 6b EStG über Reinvestitionsabschreibungen 

(§ 6b I S. 2 EStG) die Abschreibungsverläufe, dennoch ist zweifelhaft, ob eine echte Vorteils-

zuwendung der öffentlichen Hand vorliegt: 

Einerseits kann § 6b EStG als staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 I AEUV interpretiert 

werden (Reimer, 2017). Andererseits hat der EuGH in einem Verfahren zur Niederlassungs-

freiheit eine Verletzung bejaht, worauf der Gesetzgeber 2015 reagierte mit der Einführung von 

§ 6b IIa EStG (Jesse, 2022), sodass § 6b EStG – wenn auch umstritten (Ismer, 2025) – nicht 

mehr als Beihilfe angesehen wird.  

Die Autorin lehnt die Zuwendungseigenschaft ab: Barmitteläquivalente stammen aus 

dem Veräußerungspreis des Erwerbers, nicht aus staatlichen Zahlungen. § 6b EStG bewirkt 

keine unmittelbare Mittelauszahlung, sondern eine innerbilanzielle Gewinnverschiebung. 

Ferner ist die Erfüllungsbedingung nicht mit der erhöhten § 6b EStG-Abschreibungen gleich-

zusetzten: Die erhöhte Abschreibung im Reinvestitionszeitpunkt wirkt kraft Gesetzes so-

wie aus der Natur der Übertragung der stillen Reserven. Wird der Reinvestitionstatbestand 

nicht erfüllt, bleibt die Steuerstundung bestehen und wird den gesetzlichen Fristablauf oder 

durch freiwillige Ausbuchung aufgelöst. 

Mangels funktionaler IFRS-Entsprechung und entgegenstehender Literaturmeinungen ist 

festzuhalten, dass eine § 6b EStG-Reinvestitionsrücklage im IFRS nicht gebildet werden kann. 

§ 6b EStG hat damit keine unmittelbare Wirkung auf den IFRS-Abschluss, führt aber zu 

temporären Bewertungsdifferenzen, die nach IAS 12 über latente Steuern abzubilden sind. 

 

3.2. Latente Steuern gem. IFRS – konkret IAS 12 

Wie herausgearbeitet, wirkt § 6b EStG bei der Rücklagenbildung nicht unmittelbar auf den 

IFRS-Abschluss. Die Begünstigung erscheint nur in Steuerbilanz/Überleitungsrechnung (Pas-

sivpostenerhöhung), was Bewertungsunterschiede zwischen IFRS-Buchwerten (reporting base) 

und Steuerbilanzwerten (tax base) schafft (NWB InfoCenter, 2025). Latente Steuern sind daher 

aus Entscheidungsnützlichkeit im IFRS zu erfassen (Wrede & Zimmermann 2024, 2845–

2849), anhand der nachfolgenden Kriterien: 
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„Latent“ (von lat. latēre – verborgen, versteckt) meint künftige, noch nicht realisierte 

Steuerwirkungen (Busch & Zwirner 2023). IAS 12 erfasst nur temporäre und quasi-tempo-

räre begrenzte Differenzen (gem. dem sog. „temporary concept“) zwischen reporting base 

und tax base (IAS 12.7, 12.15, 12.24) am geltenden bzw. erwarteten Steuersatz (IAS 12.56; 

vorbehaltlich Ausnahmen IAS 12.15, 12.24; Horsch, 2025). 

Die § 6b EStG-Rücklagebildung erzeugt solche zeitlichen Differenzen, die sich durch 

Reinvestition oder Fristablauf auflösen. Gleiches gilt für abweichende § 6b EStG-Abschreibun-

gen im (Re-)Investitionsfall, da diese bei Liquidation bzw. Veräußerung enden (Stute, 2015). 

Eine permanente Differenz wäre der Fall des finalen Gewinnzuschlag nach § 6b VI EStG bei 

nicht erfolgter Reinvestition (Kirsch, 2021). 

IFRS erfasst zukünftige Steuervorteile (deferred tax asset DTA) und - belastungen 

(DTL) bilanzieller Effekte des unternehmerischen Vermögens (Wrede & Zimmermann, 2024, 

2845-2849; IAS 12.81 Kowallik, 2024): 

 

Tabelle 1: Darstellung der aktiven und passiven latenten Steuern bezogen auf die IFRS-

Vermögenswerte und Schulden 

 
IFRS-Buchwert > 

Steuerbilanz-

Buchwert 

IFRS-Buchwert < 

Steuerbilanz-Buchwert 

Vermögenswerte 

Passive Differenz → 

passive latente Steuer 

(-belastung) (bzw. 

Steuerbilanzielles 

Reinvermögen < IFRS-

Vermögen) 

Aktive Differenz → 

aktive latente Steuer(-

entlastung) (bzw. 

Steuerbilanzielles 

Reinvermögen > IFRS-

Vermögen) 

Schulden Aktive Differenz Passive Differenz 

Quelle: Eigene Darstellung unter Anlehnung an Kirsch (2002, 168) und Grünberger (2025, 

321–323) 

 

Eine Saldierung unterbleibt (mit Ausnahme IAS 12.74), sodass einzelne Ausweisung mit 

Steuereffekten kontentechnisch abzubilden sind (sog. Ansatzpflicht; IAS 12.15, 12.24, 12.79-

12.88; Bestelmeyer & Linnemann, 2024, 161). Aufgrund der Komplexität einzelner Sachver-

halte und der Vielzahl möglicher Differenzen macht IAS 12 erfolgt keine Abzinsung (IAS 

12.53, 12.54), aber der Steuersatz ist zum Auflösungszeitpunkt (IAS 12.47, 12.80), inkl. tat-

sächlicher Aufwand/-ertrag (IAS 12.80(a)), Auflösungseffekte (IAS 12.80(c)) und Satzkosten-

änderungen (IAS 12.80(g),(h)) zu bestimmen (Bestelmeyer & Linnemann, 2024, 162–163; 

Kirsch, 2002, 168; Kirsch, 2021, 188; Kirsch, 2025). Z.B. hat eine Personengesellschaft eine 

Gesamtbelastung von ca. 15% (je nach Gewebesteuersatzhebesatz) – eine Kapitalgesellschaft 

dagegen 15% Körperschaft- und ca. 15% Gewebesteuersatz (Müller, 2023). 

Mindeststeuer-Ergänzungssteuern sind latente Ertragsteuern, die aufgrund der Unsi-

cherheiten bei der Konzeption und Umsetzung des Pillar II-Systems vorübergehend ausge-

nommen werden können (Wahlrecht im Anhang offenlegen gem. IAS 12.4A, IAS 12.88A–

88D; Kluck & von der Brocke, 2024; Grünberger, 2025, 334-335). 

Latente Steuern sind nicht in Steuerbilanz zu übernehmen– daher erfolgt eine Steuer-

bilanzneutralisation der latenten Steuern (§ 60 II EStDV), um steuerliche Ergebnisermittlung 

nicht zu glätten (Bundessteuerberaterkammer, 2012). 

In § 6b EStG-Fällen sind zukünftige temporäre Steuerverbindlichkeit (passive DTL) 

im IFRS-Abschluss zu erfassen (sofern keine Ausnahme gem. IAS 12.15, 12.39, 12.44). Argu-

mente gegen eine DTL-Erfassung bestehen, da mit dem § 6b I S. 1 EStG begünstigten 

Wirtschaftsgutverkauf kein IFRS-Vermögenswert mehr bilanziert wird, andem eine 

Steuerlatenz anknüpfen kann. Da die § 6b III EStG-Rücklage selbst keine IFRS-
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Passivposition bildet (IAS 12.16), besteht auch auf der Passivseite kein Anknüpfungspunkt 

einer Steuerlatenz.  

Der herrschenden Literaturmeinung folgend (Heim, 2018; Kirsch, 2020; Künkele et. 

al., 2012; Fink & Lange, 2013, 243) ist jedoch davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme 

der § 6b EStG-Rücklage regelmäßig Steuerstundungseffekte und -verbindlichkeiten 

auslöst, deren spätere Realisation ausreichend wahrscheinlich ist. Nach IAS 12.17 und 12.21 

sind diese Effekte als latente Steuerverbindlichkeit zu erfassen. 

 

3.3. Implikationen der § 6b EStG-Rücklagenbildung im Rechnungslegungsstandart IFRS / 

IAS - Zusammenfassung und Bildung in einer IFRS-Personengesellschaftsbilanz  

 

Mit der Einführung 1973 des internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS wurde ein welt-

weit anerkanntes Rechnungslegungsrahmen geschaffen, der Transparenz, Vergleichbarkeit und 

eine verbesserte Finanzanalyse kapitalmarktorientierter Unternehmen ermöglichte (Hubert, 

2020). Dabei trifft der IFRS auf das deutsche Steuerrecht und deren Steuerbilanzpolitik, sodass 

es zu Spannungsfeldern – wie im Fall des § 6b EStG – kommen kann:  

Eine solche steuerliche Begünstigung kann der IFRS nicht unmittelbar abbilden, da 

er weder dem Wortlaut, noch dem Sinn, der Historie oder dem systematischen Zusam-

menhang entnommen werden kann. Aus den unterschiedlichen Bewertungsansätzen fol-

gen temporäre Differenzen, die als passive latente Steuern zu erfassen sind. Der § 6b EStG 

entfaltet somit keine unmittelbare, wohl aber eine mittelbare Wirkung auf den IFRS-Ab-

schluss über die Mechanik der latenten Steuererfassung. 

Die Bilanzierung von Vermögenswerten und Schulden dem Grunde nach erfolgt 

einheitlich auf Ebene der Rechtseinheit (Personengesellschaf) nach Maßgabe der 

einschlägigen IFRS-/IAS-Regelungen für das gesamte Personengesellschaftsvermögen (ähn-

lich wie auch im Handelsbilanzabschluss (seit 2009, Maier & Weil, 2009)): Steuerliche 

Besonderheiten des Gesellschafters, die in einer Sonder- und Ergänzungsbilanz abgebildet 

werden, sind nicht in der IFRS-Bilanz darzustellen (Schulz-Danso, 2020; Albrecht, 2024). 

Damit ergibt sich aus der Personengesellschaftsbilanz, als Summe aller positiver und negativer 

Wirtschaftsgüter, eine identische Bilanz zur IFRS-Bilanz der Einheit. 

Unterschiede der Bilanzen ergeben sich aus steuerlichen Ansatzgeboten bzw. -verbo-

ten (§ 5 I S. 2, § 5 VI EStG) bzw. unterschiedlichen steuerlichen Ansatzwerten. Die Unter-

schiede der Höhe nach (sog. „Inside Basis Differences“) ergeben sich durch die Abweichungen 

zwischen den tax base zur reporting base und sind damit als temporäre Differenzen gemäß 

IAS 12 als latente Steuern im IFRS-Abschluss zu erfassen (Loitz, 2017; Wulf 2012; Brähler, 

et. al., 2007; Wrede & Zimmermann, 2024, 2853-2854). 

Damit führt eine § 6b EStG-Rücklage, die in der Personengesellschaftsbilanz gebil-

det wird (unter der Voraussetzung, dass alle Gesellschafter die § 6b EStG-Voraussetzungen 

erfüllen) zu einer temporären Differenz und damit zu einer mittelbaren (passiven) 

Steuerlatenzauswirkung. Folgeauswirkung auf die Steuerquote der Mindeststeuer (Hoffmann 

& Lüdenbach, 2025) werden im nachfolgenden Kapitel 5 untersucht. 
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4. Die Globale Mindestbesteuerung  

 

4.1. Einführung in die globale Mindestbesteuerung und deren Ermittlungsparameter 

 

Mit der Einführung des neuen Zwei-Säulen-Steuersystems der globalen Mindestbesteuerung 

im Jahr 2023 in das nationale Recht verfolgte der Gesetzgeber das Ziel einer internationalen 

Besteuerungsharmonisierung mit einem effektiven Mindeststeuersatz von 15 % (§ 1 I, 

§ 3 MindStG; Schönfeld & Senke, 2024), um den internationalen Steuerwettbewerb eindäm-

men und zugleich ein höheres Maß zur Steuergerechtigkeit beitragen (Burwitz, 2024). 

Dabei wurde als Grundlage die internationalen Regelungen der OECD/G20-Staaten Mo-

del Rules (OECD-MR) (OECD, 2025) mitsamt OECD-Musterkommentar (OECD-MK) 

(OECD, 2024) sowie der EU einheitlich etabliert (durch die EU- Richtlinie (EU) 2022/2523 v. 

14.12.2022 (EU-Rat, 2024) (Gebhardt & Hoof, 2025) und partiell in das deutsche Mindeststeu-

ergesetz (MindStG) inkorporiert.  

Im Pillar II-System ist zu prüfen, ob bei einer multinationalen Unternehmensgruppe 

(MNU) mit einem konsolidierten Umsatz von über 750Mio. € (in zwei von vier aufeinander-

folgenden Geschäftsjahren) (Bräumann et al., 2024) in jeder beteiligten Jurisdiktion eine effek-

tive Steuerbelastung von mindestens 15 % erreicht wird (§ 1 I MindStG). Liegt die effektive 

Besteuerung unterhalb dieser 15%-Schwelle, wird die Differenz als Ergänzungssteuer erhoben 

(sog. Top-up Tax / Top-up Tax Percentage; Becker & Mühlhausen, 2024). (Zur vierstufigen 

Anwendungs- und Erhebungsreihenfolge s. Behrendt, 2024).  

Um in den Anwendungsbereich der globalen Mindestbesteuerung zu gelangen sind je 

Gruppeneinheit zwei Parameter ausfindig zu machen:  

• Der Gewinn bzw. Verlust nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard (als 

Nenner)  

• die erfassten Steuern (Summe aus den tatsächlichen und den latenten Steuern) (als Zäh-

ler) 

und beide sind in Summe der Einheiten je Land zu aggregieren (sog. Jurisdictional blen-

ding) (Grafmüller, 2024). Der hieraus resultierende Quotient ist die Effective Tax Rate (ETR) 

(§ 44ff. MindStG; Art. 4.1-5.1 ff OECD-MR). Beide Parameter unterliegen zuvor jedoch noch 

einer Vielzahl vorgesehener MindStG-Modifikationen (Oppermann, 2024):  

 

Tabelle 2: Ergänzungssteuerberechnung 

 
Quelle: Eigene Darstellung unter Anlehnung an Grafmüller (2024, 36–37) 

 



443 

 

 

 

Pillar II orientiert sich an der Konzernsteuerquote, die wiederum von den angepassten, 

erfassten Steuern (adjustierte tatsächliche und latente Steuern) und dem angepassten GloBE-

Income (adjustierte Gewin/Verlust nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard) ab-

hängt. Für MNU ist die Optimierung dieser Quote von zentraler Bedeutung (Oppermann, 2025), 

um eine gleichmäßige Steuerbelastung zu sichern und die Erhebung zusätzlicher Ergänzungs-

steuern zu vermeiden. Strategien um die Konzernsteuerquote und Pillar-II-Ermittlung zu beein-

flussen sind: 

 

Tabelle 3: MindStG-Strategien 

Erhöhung der  erfassten 

Steuern/ 

Erhöhung Zähler der 

Formel: 

Senkung des GloBE-

Incomes unter Beibehaltung 

des Zählers der Formel: 

Erhöhung des Globe-Income 

durch steuerfreie Erträge, 

erhöhte Abschreibungs-

formen,Verlustvorträge und 

§ 6b EStG  

0 /100 = 0% 

15/100 = 15% 

15/1000 =15% 

15/800 =  18,75% Bsp. Tz. 5.3 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

4.2. Die Berechnung der Mindestbesteuerung: angepasste, erfasste Steuer zu Mindeststeuer-

gewinn/-verlust 

 

4.2.1. Analyse des Nenners der Formel - dem Mindeststeuergewinn/-verlust unter besonderer 

Berücksichtigung von § 27 MindStG, Art. 3.2.4 OECD-MR  

 

Ausgangspunkt des Nenners ist der Mindeststeuergewinn/‑verlust, der auf dem „Financial Ac-

counting Net Income or Loss“ eines anerkannten Standards (z.B. IFRS) vor Konsolidierung 

beruht (§ 15 I S. 1 MindStG; Heckerodt & Rieck, 2023, 2527). Dieser ist sodann für Mindest-

besteuerungszwecke nach den Maßstäben des § 18 – § 29 MindStG anzupassen, um die Ver-

gleichbarkeit zwischen verschiedenen Jurisdiktionen sicherzustellen, steuerlich motivierte Ab-

weichungen zu neutralisieren, und Doppelbesteuerungen zu vermeiden (Benz et al., 2024). 

Da § 6b EStG im IFRS-Abschluss nicht gebildet wird (Kapitel 4.2), schlägt sich eine 

solche Rücklage grundsätzlich nicht unmittelbar im GloBE‑Income nieder. Gleichwohl ist zu 

prüfen, ob § 6b EStG als anerkannte steuerliche Zulage i.S.v. § 18 Nr. 10 

i.V.m. § 27 MindStG zu qualifizieren ist. 

Mit § 27 MindStG scheiden bestimmte anerkannte steuerliche Zulagen aus dem 

GloBE‑Income aus, um politisch gewollte Investitionsanreize nicht durch die MindSt zu be-

lasten und international koordiniert zu erhalten (Heckerodt & Rieck, 2023, 2530). Die Zulagen-

arten sind in § 27 I, II, § 28-§ 29 MindStG und Art. 10.1 OECD-MR kategorisiert, ohne dass 

Gesetz, OECD‑MK (Art. 3.2.4 OECD-MK) oder Begleitmaterialien (Deutscher Bundestag, 

2023, 150–155; BMF, 2024) eine Positivliste oder Beispiele bieten. In der Literatur wird her-

vorgehoben, dass solche Zulagen sowohl den Zähler (erfasste Steuern, etwa durch Gutschriften) 

als auch den Nenner (GloBE‑Income, etwa durch Ertragsbuchungen oder Aufwandminderun-

gen) beeinflussen können (Altenburg et. al., 2024). Ob § 6b EStG in den unter § 27 MindStG 

fällt, ist im Lichte von IAS 20 (Kapitel 4.2) zu beurteilen: 

Eine historische Auslegung erübrigt sich angesichts der Neuregelung ab 2023.  

Teleologisch fallen typischerweise klassische Forschungs‑ und Investitionszulagen 

(FZulG, Investitionszulagengesetz) unter § 27 MindStG (Engelmann 2025), da es sich um 

zweckgebundene, auszahlbare staatliche Geldleistungen aufgrund eigenständiger Anspruchs-

bescheide handelt. § 6b EStG hingegen ist rein ertragsteuerlich, innerbilanziell und nicht aus-

zahlbar. Zudem steht § 27 MindStG im Kontext der Sonderberechnung des § 50 MindStG (Re-

casting, s. Kapitel 5.2.2), bei dem in § 50 V Nr. 8 MindStG § 6b EStG ausdrücklich von der 
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Nachversteuerung ausgenommen wird, sodass ein systematischer Bezug zu § 27 MindStG ent-

fällt. Da der IFRS‑Gewinn vor Steuern und ohne § 6b‑Rücklage ermittelt wird, würde eine zu-

sätzliche Ausnahme nach § 27 MindStG zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Doppelbegüns-

tigung führen. 

Grammatikalisch und systematisch spricht ebenfalls vieles gegen die Einordnung: 

Art. 10.1 OECD‑MR definiert anerkannte, auszahlbare Steuergutschriften als in Barmitteln o-

der Barmitteläquivalenten erfüllte Gutschriften (OECD, 2025, 60). Die § 6b‑Rücklage ist da-

gegen lediglich eine innerbilanzielle Steuerstundung. § 27 I S. 1 MindStG verlangt die „Ge-

währung eines Ertrags“ bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen. Die § 6b‑Rücklagenbil-

dung ist jedoch eine Aufwandsbuchung gegen eine Passivposition, und der spätere Ertrag aus 

der Auflösung ist nicht auszahlbar und nicht unmittelbar liquiditätswirksam. 

Zusammengefasst unterliegt der Mindeststeuergewinn/-verlust zahlreichen Modifikati-

onen - § 27 MindStG ist nur eine davon und dient der Ausklammerung anerkannter steuerlicher 

Zulagen. Die § 6b‑Rücklagenbildung erfüllt nach Ansicht der Verfasserin die § 27 MindStG-

Voraussetzungen nicht und ist daher kein Anpassungsfaktor. Da das Financial Accounting Net 

Income or Loss nach IFRS die Basis für den Mindeststeuergewinn/‑verlust bildet und 

§ 6b EStG darin nicht abgebildet ist, bleibt die Rücklagenbildung für die Mindestbesteuerung 

nach dem MindStG ohne Einfluss. 

 

4.2.2. Analyse des Zählers der Formel -der angepassten erfassten Steuern § 44 I MindStG, 

Art. 4.1.1. der OECD-MR unter besonderer Berücksichtigung von § 47-§ 50 V Nr. 8 MindStG 

 

Im Zähler der Formel stehen die „angepassten, erfassten Steuern“, konkretisiert in § 44 – 

§ 46 MindStG. Ausgangspunkt sind „Covered Taxes“ (IAS 12.86), also im Jahresabschluss 

ausgewiesene Ertragsteuern (§ 45 I Nr. 1-4 MindStG). Dazu zählen tatsächliche Ertragsteuern 

(KSt, GewSt) zuzüglich latenter Steuern nach IAS 12, abzüglich der § 45 II MindStG-Ausnah-

men (z. B. erstattungsfähige Anrechnungssteuern), ohne Berücksichtigung permanenter Diffe-

renzen (Jungen et al., 2024; Scherr, 2024; Heckerodt & Rieck, 2023, 2583). 

Der Einbeziehung temporärer Steuerlatenzen dient die Neutralisierung zeitbedingter 

Bewertungsunterschiede, die die Steuerquote künstlich senken oder erhöhen könnten (Art. 4.4 

OECD-MR; Mühlhausen & Rieß 2024).  

Die angepassten Steuern unterliegen MindStG-Anpassungen zur Konsistenz und Ver-

gleichbarkeit (§ 44 I MindStG, § 47-§ 50 MindStG; Details hierzu in: Grafmüller, 2024, 36-37; 

Kothe, 2024, 96). Im Kontext von § 6b EStG sind die Anpassungen nach § 47 I Nr. 4, 

§ 48 S. 1 Nr. 2, § 49 I Nr. 3 i.V.m. § 48 I Nr. 4 und § 50 I-VIII Nr. 8 MindStG relevant: 

§ 49 I Nr. 3 i.V.m. § 48 I Nr. 4 MindStG sind nicht einschlägig: Dies betrifft klassische 

Steuerrückstellungen mit unsicherer Höhe (z. B. aus Betriebsprüfungen). § 6b EStG schafft 

eine Rücklage als steuerlichen Passivposten, keine Rückstellung. 

§ 47 I Nr. 4 und § 48 S. 1 Nr. 2 MindStG zu anerkannten steuerlichen Zulagen: 

§ 47 I Nr. 4 MindStG schließt Steuerbeträge aus Zulagen aus den erfassten Steuern aus und 

§ 48 S. 1 Nr. 2 MindStG klammert korrespondierende Erträge aus dem Gewinn aus (Heckerodt 

& Rieck, 2023, 2583). Da § 6b EStG keine Zulage gemäß § 27 MindStG ist (Kap. 4.3, 5.2.1), 

sind keine Hinzurechnungen oder Kürzungen vorzunehmen. 

§ 50 MindStG (Recasting): Latente Steuern folgen dem Rechnungslegungsabschluss 

(§ 44 I S. 1 MindStG), werden aber angepasst, um ETR-Verzerrungen durch Bilanzpoliti-

ken zu vermeiden, Doppelberücksichtigungen („Double Counting“) zu verhindern und die 

15%-Quote zu sichern (OECD-MK, 2024, 122–123; Schnitger et al., 2025). Betroffen sind 

restriktive steuerbilanzpolitische Maßnahmen (niedriger ETR <15%) oder großzügige 

Latenzbildung (hoher ETR >15%) (§ 50 II, III und S. 2 MindStG). Im Fokus stehen des 

deutschen Rechtes stehen passive, latente Steuerminderungseffekte von mehr als 5 Jahren 

(§ 50 I S. 1,IV S. 1 MindStG): Solche langfristigen Differenzen können potenziell die ETR 

beeinflussen und sind daher grds. einer Neuberechnung zu unterziehen (Saile & Müller, 2022). 



445 

 

 

 

Bei § 6b EStG kann es zur Unterschreitung der Steuerquote und damit einer 

Nachversteuerung kommen (§ 50 IV MindStG), insbesondere bei späterer Auflösung ohne 

Reinvestition oder Bildung über 5 Jahre. Dies vermeidet jedoch § 50 V Nr. 8 MindStG: Aus-

genommen sind Gewinne aus Verkauf von im selben Hoheitsgebiet belegenem Sachvermögen 

bei Reinvestition im selben Gebiet. Die § 6b-bedingte niedrige ETR wird so akzeptiert und 

nicht sanktioniert. 

Dies gilt nur für rein nationale Reinvestitionen. Bei grenzüberschreitenden EU-

/EWR-Reinvestitionen (§ 6b IIa EStG) greift die räumliche Begrenzung von 

§ 50 V Nr. 8 MindStG dem Wortlaut nach nicht, sodass eine Nachversteuerung insoweit 

möglich ist. Dies steht im Spannungsfeld zu Niederlassungsfreiheit und BFH-/EuGH-Recht-

sprechung (Kap. 3.1). 

Zusammenfassend wirkt § 6b EStG nicht auf den Zähler (angepasste Steuern). Der IFRS-

ETR bleibt unberührt von § 47 I Nr. 4,§ 48 S. 1 Nr. 2, § 49 I Nr. 3,§ 48 I Nr. 4 und 

§ 50 I- V Nr. 8 MindStG. Nur bei grenzüberschreitenden Reinvestitionen (§ 6b IIa EStG) droht 

Recasting-Nachversteuerung (§ 50 I-V Nr. 8 MindStG).  
  

4.3. Anwendung des MindStG bei einer deutschen Personengesellschaft mit Gesellschaftern 

in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft unter Berücksichtigung der § 6b EStG-Rückla-

genbildung in der IFRS-Personengesellschaftsbilanz  

 

Wie in 5.1-5.2.2 skizziert, ist eine einer 15%-Steuerqoutenverprobung jeder 

Gesellschaftseinheit einer MNU je Steuerjruistriktion (Art 5.1 OECD-MR) vorzunehmen, 

indem das GloBE-Income (Mindeststeuergewinn/-verlust nach dem anerkannten  

Rechnungslegungsstandart) der ETR (bestehend aus latenter und tatsächlicher Steuer) 

gegenübergestellt wird. Bei Personengesellschaften ist zunächst zu qualifizieren, ob diese 

selbst oder die dahinter stehenden Gesellschafter der Mindestbesteuerung unterliegen:  

Soweit die Personengesellschaft eine oberste Muttergesellschaft einer 

Mindestbesteuerungsgruppe unterliegt oder eine sog. umgekehrte hybride Einheit (bei der 

der Gesellschafterstaat die Gesellschaft als steuerlich intransparent ansieht) vorliegt, ist die 

Personengesellschaft selbst das Mindestbesteuerungssubjekt (§ 7 XXXII MindStG) 

(Details in Behrendt et. al., 2023; Benecke & Schnitger, 2025a, S. 1-7; Benecke & Schnitger, 

2025b, S. 46-54).  

Für die nachfolgende Analyse der § 6b EStG-Rücklagenbildung in der steuerlichen 

Gesellschaftsbilanz wird hingegen der Fall einer volltransparenten Einheit unterstellt. 

Konkret wird eine in Deutschland gegründete und ansässige GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft (KG) mit inländischem operativem Geschäftsbetrieb 

(Betriebsstätte,§10,12AO) betrachtet, bei der sowohl der Kommanditist als auch der 

Komplementär zu jeweils 50% beteiligt sind und jeweils in der Rechtsform einer 

inländischen GmbH agieren. 

Das MindStG qualifiziert – dem deutschen Ertragsteuerrecht vergleichbar – eine solche 

KG als partielles Steuersubjekt und (unter den o.g. Voraussetzungen) zugleich als 

volltransparente Einheit (§ 7 XXXII Nr. 1, § 43 I MindStG, Art. 10.2.1–

10.2.4, Art. 10.3.1 OECD-MR; Gebhard & Schnitger, 2023). Diese Qualifikation ist zentral 

für die Zuordnung des modifizierten GloBE‑Income (§ 43 ff MindStG) sowie der 

angepassten, erfassten Steuern (§ 49 ff. MindStG). Handelt es sich bei der KG nicht um eine 

oberste Gruppeneinheit (Ultimate Parent Entity – UPE) und nicht um eine umgekehrte hybride 

Einheit (§ 7 XXXII Nr. 2 MindStG), sondern um eine staatenlose Einheit (§ 6 II MindStG, 

Art. 10.3.2b) OECD-MR), sind das modifizierten GloBE-Income sowie die angepassten, 

erfassten Steuern den Gesellschaftern zuzurechnen sind, als Einkünfteerzielungs- und 

Steuersubjekte (Art. 3.5.1 b, Art. 4.3.2 b OECD-MR).  

Im Fall einer volltransparenten, deutschen KG, wird das GloBE-Income den 

nachgelagerten Einheiten (GmbH-Gesellschafter), im Umfang ihrer Eigenkapitalbeteiligung, 

zuzuordnen, unter Kürzung des GloBE-Incomes bei der KG, im selben Maße 
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(§ 43 I S. 1 MindStG; Hierstetter, 2020). Nur soweit danach ein Anteil verbleibt, wird dieser 

der Personengesellschaft selbst zugewiesen (unter Berücksichtigung der Gewinnabgrenzung 

zwischen Betriebsstätte und Stammhaus (§ 42 MindStG)), was eher bei 

Minderheitsgesellschafter bzw. mindeststeuergruppenfremder Gesellschafter der Fall ist 

(§ 4 I MindStG; Benecke & Schnitger, 2025b, 46). 

Die erfassten Steuern folgen dieser Zurechnung konsequent und werden nach 

denselben Regeln, wie das GloBe-Income, zugeordnet (§ 49 MindStG, Benecke, Schnitger, 

2025b, 47-49; Becker et. al.., 2024, 706-707). 

Die quantitativen Effekte der § 6b EStG-Rücklagenbildung lassen sich anhand einer 

vereinfachten Fallkonstellation veranschaulichen:  

Eine volltransparente KG die aus 2 inländischen (GmbH-)Gesellschaftern (Beteiligung 

je 50%) besteht, hat einen Gesellschaftsgewinn von 1000 Geldeinheiten (GE) (jeweils 500 

GE je Gesellschafter). Hierin enthalten ist ein Veräußerungsgewinn von 100 GE, der  aus dem 

Verkauf eines begünstigen § 6b EStG-Wirtschaftsgutes resultiert. Beide Gesellschafter können 

vom Wahlrecht des § 6b EStG Gebrauch machen und neutraliseren den ihnen 

zugerechneten Gewinn von jeweils 50 GE (insgesamt also 100 GE). Der steuerliche 

Gesamthandsgewinn beträgt demnach 900 GE (1000 GE Gesellschaftsgewinn abzgl. 100 GE 

Aufwandsbuchung an die § 6b EStG-Rücklage). Die Personengesellschaft ist der 

Steuerschuldner der Gewerbesteuer, die bei 15% liegt (Kapitel 4.3; Ausklammerung der 

detaillierten Ermittlung des § 11 I GewStG und § 11 II, § 16 GewStG). Sie zahlt daher 135 GE 

GewSt (900 GE multipliziert mit dem GewSt-satz von 15%). 

Da der internationale Rechnungslegungsstandard nach IFRS die § 6b EStG-

Rücklagenbildung nicht kennt, resultiert, unter Berücksichtigung eines 15% hieraus eine 

passive latente Steuer von 15 GE (Unterschiedsbetrag der tax base 0 GE zur reporting base 

100 GE multipliziert mit dem anzunehmeneden Gewerbesteuersatz von 15%). Der IFRS-

Gewinn der Gesellschaft lautet sodann auf von 985 GE € (1000 GE abzüglich Steueraufwand 

gegen passive latente Steuer von 15 GE). 

Bei der Mindestbesteuerung ist das GloBE-Income vor Anpassungen (hier 1000 GE) dem 

den erfassten Steuern hier 150 GE (tatsächlichen Steuerlast von 135 GE zuzüglich der passiven 

latenten Steuer von 15 GE) gegenüber zu stellen. Wie unter Tz. 5.2 erläutert sind keine 

Anpassungen des GloBE-Incomes, bzw. der der erfassten Steuern, bei einer § 6b EStG-

Rücklagenbildung, vorzunehmen.  

Der Effektiver Steuersatz auf der Personengesellschaftsebene würde grundsätzlich 15% 

betragen (resultierend aus 150 GE/1000 GE). Da es sich um eine volltransparente Einheit 

handelt, ist das GloBE-Income (1000 GE) und die erfassten Steuern (150 GE) dem 

Gesellschaftern zuzuweisen, sodass bei der Gesellschaft selbst 0 GE GloBE-Income und 0 GE 

erfassten Steuern verbleiben.  

Beide Gesellschafter erfassen hingegen jeweils 500 GE GloBE-Income und 75 GE 

GewSt aus ihrer Personengesellschaftsbeteiligung (und nicht durch seine inländische 

Betriebsstätte (§ 4 II, VI Nr. 1, § 4 VIII, § 43 II Nr. 2 MindStG)) in ihrer 

Mindeststeuerberechnung. Auch sie sinken nicht unter die die 15%-Schwelle des MindStG ab, 

da sie jeweils eine Mindeststeuerquote von 15% (resultierend aus der angepassten, erfassten 

Steuer von 75 GE zum GloBE-Income 500 GE) verzeichnen und müssen sodann keine top-up-

tax entrichten.  

Hieraus folgt, dass § 6b EStG sich zwar nicht im GloBE-Income niederschlägt, aber 

durch die passive latente Steuerbildung die angepassten, erfassten Steuer positiv und damit die 

Mindeststeuerberechnung beeinflusst.  
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5. Summary of Results 

 

1) The company-related option under § 6b of the German Income Tax Act 

(Einkommensteuergesetz (EStG)) allows for the deferral of hidden reserves from the sale of 

certain assets through the creation of reserves. 

2) International Financial Reporting Standards (IFRS) do not recognize the creation of reserves 

under § 6b EStG. Furthermore, in the authors' view, a reserve under § 6b EStG cannot be 

recognized under the provisions of IAS 20 – the grant of public funds. Therefore, in the 

authors' view, the tax advisory effect of § 6b EStG results in the creation of deferred tax 

liabilities under IAS 12. 

3) The Global Business Minimum Tax (GloBE) is intended to ensure a minimum taxation of 

15% for multinational companies. To this end, the tax rate is calculated by dividing the 

adjusted tax already recorded (in the numerator of the minimum taxation formula) by the 

Global Business Income (in the denominator of the minimum taxation formula). Both 

parameters required extensive adjustments. With regard to § 6b EStG, the analysis has 

shown that no adjustments to the numerator or denominator are required under § 18 Nr. 10 

i.V.m. § 27 § 47 I Nr. 4, § 48 S. 1 Nr. 2, § 49 I Nr. 3 i.V.m. § 48 I Nr. 4 of the Minimum 

Tax Act (MindStG) MindStG. Only the revised system (§ 50 MindStG) provides specific 

regulations for § 6b EStG in § 50 VIII Nr. 8 MindStG, as the subsequent taxation of passive 

deferred tax is to be waived in this respect. Overall, § 6b EStG has the effect that only 

adjusted recorded taxes are increased through the creation of deferred tax liabilities, thus 

reducing the risk of additional tax payments, which is beneficial to taxpayers. 

4) Fully transparent partnerships are subject to special requirements under the GloBE: Here, it 

must be determined at which level (company or partner) global income and recorded taxes 

are to be recorded.  

The analysis and the brief case simulation showed that the trade tax burden borne by a 

partnership, as well as related deferred taxes arising from the tax deferral under § 6b EStG, 

are attributable to the partners. 

5) Since the minimum tax was only codified in law in 2023, it is still associated with 

considerable legal uncertainties, various system adjustments within corporate groups, 

personnel resource allocations, and a thorough examination of the legal norms of different 

jurisdictions (Lange & Fink, 2013). If one state establishes the Pillar II system but another 

state does not (such as the USA), significant competitive disadvantages arise for companies 

(Ismer, 2025; NWB Online News, 2025). A timely agreement by the international 

community of states is necessary and, until then, can only be remedied by proper 

documentation of the minimum tax payment of 15% by companies. 
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